Reha-Sport-Gemeinschaft Eiserfeld e.V.

Satzung der Reha-Sport-Gemeinschaft Eiserfeld e.V.
Stand 01.07.2018
§ 1 Name und Sitz des Vereins
1.1. Der Verein führt den Namen Reha-Sport-Gemeinschaft Eiserfeld e.V. Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Siegen eingetragen werden.

1.2. Der Sitz des Vereins ist Eiserfeld.

1.3. Der Verein ist Mitglied des BSNW Behinderten-Sportverbandes Nordrhein- Westfalen e.V. mit Sitz in Duisburg.

§ 2 Wesen und Zweck des Vereins
2.1. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.
2.2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes `Steuer begünstigte Zwecke` der Abgabeordnung.
2.3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke.
2.4. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
2.5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.
2.6. Unter dem Namen Reha-Sport-Gemeinschaft Eiserfeld e.V. besteht eine Vereinigung zwecks Pflege des Behindertensports, die Eiserfeld und Umgebung umfasst.
2.7. Der Vereinszweck soll erreicht werden durch:
       a) Erfassung Körperbehinderter zu regelmäßigen Leibesübungen.
       b) Pflege der Gemeinschaft und des Wettkampfgedankens in einer den Behinderten angemessenen Form.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
3.1. Dem Verein können alle Kriegs-, Wehrdienst-, Unfall- und Zivilbeschädigten beitreten;
Eine Aufnahmegebühr ist nicht zu entrichten. Fördernde Mitglieder können aufgenommen werden.
3.2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen.

§ 4 Ende der Mitgliedschaft
4.1. Die Mitgliedschaft zum Verein erlischt:
        a: durch Tod
        b: durch Austritt, der dem Vorstand schriftlich erklärt werden muss;
        c: durch Ausschluss.
4.2. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes mit 2/3 Stimmenmehrheit. Dem Betroffenen ist vorher die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern.

§ 5 Beiträge
5.1. Über die Höhe des Beitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.
5.2. Versehrte oder Behinderte, die eine Pflegezulage erhalten sowie Schüler und Lehrlinge können von der Beitragspflicht befreit werden.
5.3. Die Beiträge werden zur Erfüllung der in §2 festgelegten Aufgaben des Vereins sowie zur Bestreitung der laufenden Unkosten verwandt.

§ 6 Organe des Vereins
6.1. Die Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand

§ 7 Die Mitgliederversammlung
7.1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins; ihre Beschlüsse sind für alle Instanzen des Vereins und seiner Mitglieder bindend
7.2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich in den ersten vier Monaten des Jahres statt.
7.3. Anträge, die die Mitgliederversammlung soll, sind beim Vorstand spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen.
7.4.Die außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt;
a) Beschluss des Vorstandes
b) wenn mindestens ¼ der ordentlichen Mitglieder dies schriftlich unter Angaben von Gründen beantragen.
7.5. Die Mitgliederversammlung besteht aus den ordentlichen Mitgliedern. Stimmberechtigt sind alle über 18 Jahre alten ordentlichen Mitgliedern soweit sie nicht mit ihren Beiträgen in Zahlungsrückstand sind.
7.6. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere;
a) Entgegennahme der Geschäfts-, Kassen- und Revisionsberichte;
b) Entlastung des Vorstandes;
c) Fassung aller grundsätzlichen Beschlüsse für den Verein und seine Tätigkeit
d) Neuwahl des Vorstandes und der Revisoren
e) Änderung der Satzung
7.7. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die schriftliche Einladung zur Mitgliederversammlung hat mindestens zwei Wochenvorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu erfolgen.
7.8. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten, soweit die Satzung nichts gegenteiliges bestimmt.
7.9. Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung ein anderes Mitglied des Vorstandes.
7.10. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren und vom 1. Vorsitzenden und dem Geschäftsführer zu unterzeichnen.

§ 8 Der Vorstand
[bookmark: _GoBack]8.1. Der Vorstand besteht aus sechs ordentlichen Mitgliedern
a) dem 1.Vorsitzenden
b) dem 1.Kassenwart
c) dem 2.Vorsitzenden
d) dem 2.Kassenwart
e) 2 Sportwarten.
8.2. der geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus;
a) dem 1.Vorsitzenden
b) dem 1.Kassenwart
c) dem 2.Vorsitzenden
d) dem 2.Kassenwart
Jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sind zur Vertretung des Vereins berechtigt, wobei einer der 1.Vorsitzende oder der 1.Kassenwart sein muss.
8.3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für jeweils zwei Jahre gewählt und führt die Geschäfte bis zur Neuwahl. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
8.4. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung durch Zuruf, auf Antrag
durch Stimmzettel, mit einfacher Mehrheit gewählt.
8.5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung
8.6. Alle Beschlüsse des Vorstandes müssen in einem Protokoll niedergelegt werden, das vom Protokollführer und dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen sind
8.7. Das Amt der Vorstandsmitglieder ist ein Ehrenamt, Aufwandsentschädigungen werden gezahlt
8.8. Der geschäftsführende Vorstand regelt die Aufgaben der Geschäftsführung in einer eigenen Geschäftsordnung
8.9. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen und mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind. Darunter müssen sich wenigstens zwei vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB befinden
§ 9 Revisoren
9.1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Revisoren aus dem Mitgliedskreis, die nicht Mitglieder des Vorstandes sein dürfen
9.2. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von zwei Jahren
9.3. Die Wiederwahl der Revisoren ist möglich
9.4. Die Revisoren haben die Jahresrechnung und die Vermögensaufstellung zu prüfen und der ordentlichen Mitgliederversammlung hierüber Bericht zu erstatten
9.5. Die Revisoren sind jederzeit zur Kassenprüfung berechtigt

§ 10 Sitzung des Vorstandes
10.1. Vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung hat der 1. Vorsitzende zu einer Vorstandsitzung einzuladen, und zwar mindestens zwei Wochen vorher und mit einer Frist von zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung
10.2. sonstige Vorstandsitzungen finden auf Antrag von wenigstens drei Vorstandsmitgliedern statt

§ 11 Satzungsänderung
11.1. Satzungsänderungen bedürfen der 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder der Mitgliederversammlung und sind den Mitgliedern in der Einladung zur Mitgliederversammlung ausdrücklich anzukündigen. Eine Satzung ist dann der Einladung bei zu fügen

§ 12 Auflösung
12.1. Der Verein kann durch Beschluss einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Diese Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ein Drittel der ordentlichen Vereinsmitglieder anwesend ist und der Beschluss mit ¾ Mehrheit gefasst wird
12.2. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb eines Monates eine weitere Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden ordentlichen Mitgliedern beschlussfähig ist. Auf die Besonderheit ist in der Einladung hinzuweisen

§ 13 Verwendung des Vermögens
13.1. Bei Auflösung eines Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an das “ DRK Kinderkrankenhaus“ in Siegen

§ 14 Geschäftsjahr
14.1.Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr
Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung wurde in der ordentlichen Mitgliederversammlung 1994, eine Änderung in der außerordentlichen Mitgliederversammlung 1995 und eine weitere Änderung in der ordentlichen Mitgliederversammlung 2004 beschlossen. Die Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Siegen erfolgte nach der ersten Änderung 1995  









